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Nachfolgend finden sich einige aktuelle Entscheidungen:

 
Handels- und Gesellschaftsrecht

... 

Strafrecht

 

Verhältnis der Tatvarianten bei sexueller Nötigung  iv  

(BGH, Beschl. v. 12.1.2011 – 1 StR 580/10)

Pressemitteilung des BGH Nr. 18/11 vom 31.1.2011:

„Nach den Feststellungen des Landgerichts hat der Angeklagte mehrfach den 
Geschlechtsverkehr (Oral-, Vaginal- und Analverkehr) erzwungen, und in weiteren Fällen  
vom Opfer gegen dessen Willen sexuelle Handlungen an sich vornehmen lassen. Der  
Angeklagte hatte der Geschädigten jeweils gedroht, deren Mutter umzubringen, wenn sie  
nicht mitmache oder ihn verrate. Darüber hinaus machte sich der Angeklagte jeweils die  
schutzlose Lage seines Opfers zu Nutze. Die junge Frau leidet seit ihrer Geburt an einer  
spastischen Lähmung beider Beine und ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Auch kann sie eine  
Hand nicht bewegen. Sie konnte sich so der Übergriffe des Angeklagten weder ernsthaft  
erwehren noch sich entfernen, zumal der Angeklagte die Taten bewusst an Orten ausgeführt  
hat, an denen hilfsbereite Personen für die junge Frau nicht erreichbar waren.

Der 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat die Revision des Angeklagten als unbegründet  
verworfen, da die Nachprüfung des Urteils keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten  
ergeben hat. Insbesondere durfte das Landgericht straferschwerend berücksichtigen, dass der  
Angeklagte in allen Fällen sowohl § 177 Abs. 1 Nr. 2 StGB (Drohung) als auch § 177 Abs. 1  
Nr. 3 StGB (Ausnutzen einer schutzlosen Lage des Opfers) verwirklicht hat. Beide  
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Tatvarianten stehen gleichrangig nebeneinander. Tendenzen, dieses gleichrangige Vorliegen  
der Begehungsvariante "Ausnutzen einer schutzlosen Lage" neben der Begehungsvariante  
"Drohung" zu verneinen, ist der Senat entgegengetreten. Eine derart einschränkende 
Auslegung des § 177 Abs. 1 Nr. 3 StGB könnte zu untragbaren Strafbarkeitslücken führen und  
wäre mit der vom Gesetzgeber gewollten Verbesserung des Schutzes behinderter Menschen  
vor erzwungenen sexuellen Übergriffen nicht zu vereinbaren.“

 

Ärztliche Aufklärungspflicht bei Behandlung mit „Außenseitermethode“  v  

(BGH, Urt. v. 22.12.2010 – 3 StR 239/10)

Pressemitteilung des BGH Nr. 246/10 vom 22.12.2010:

„Nach den Feststellungen des Landgerichts hatte der Angeklagte eine Patientin, bei der er  
eine Darmoperation kunstgerecht durchführte, vor diesem Eingriff nicht darüber aufgeklärt,  
dass er zur Behandlung einer nach dieser Operation eventuell auftretenden Wundinfektion  
auch Zitronensaft verwenden würde. Er war von dessen desinfizierenden Wirkung überzeugt  
und ließ ihn daher unter nicht sterilen Bedingungen mit üblichen Haushaltsgeräten in der  
Stationsküche gewinnen. Jedoch konnte es durch den unsterilen Zitronensaft zu einer  
weiteren bakteriellen Belastung damit behandelter Wunden kommen. Nachdem bei der  
Patientin tatsächlich eine massive Wundheilungsstörung aufgetreten war, nahm der  
Angeklagte eine zweite Operation (sog. Reoperation) vor und brachte hierbei sowie in der  
Folgezeit - neben dem Einsatz herkömmlicher Medikamente - mehrfach Zitronensaft in die  
Wunde ein. Auch jetzt informierte er die Patientin hierüber nicht. Diese verstarb rund zwei  
Wochen nach dem ersten Eingriff an den Folgen der Wundinfektion. Dass die Verwendung  
des Zitronensaftes hierfür mitursächlich geworden wäre, hat das Landgericht nicht  
festzustellen vermocht. Nach dessen Ansicht hätte der Angeklagte die Patientin aber über den  
möglichen späteren Einsatz von Zitronensaft schon vor der ersten Operation aufklären  
müssen. Daher hat es bereits die Einwilligung der Patientin in die Vornahme dieses  
Eingriffes als unwirksam angesehen und diesen daher als rechtswidrige Körperverletzung  
gewertet. Weil die durch die Erstoperation bedingte Wundinfektion zum Tode der Patientin  
geführt hat, hat es den Angeklagten der Körperverletzung mit Todesfolge für schuldig  
erachtet. ...

Nach dem Urteil des 3. Strafsenats war der Angeklagte nicht verpflichtet, die Patientin  
bereits vor dem ersten Eingriff darüber aufzuklären, dass er im Falle des Eintritts einer  
Wundheilungsstörung zu deren Behandlung gegebenenfalls auch Zitronensaft einsetzen  
werde. Birgt ein ärztlicher Heileingriff das Risiko, dass sich in seiner Folge eine weitere  
behandlungsbedürftige Erkrankung oder körperliche Schädigung einstellt, so muss der Arzt  
den Patienten vor dem ersten Eingriff nur dann über die Art und die Gefahren einer bei  
Verwirklichung des Risikos notwendigen Nachbehandlung aufklären, wenn dieser ein  
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schwerwiegendes, die Lebensführung eines Patienten besonders belastendes Risiko anhaftet,  
etwa der Verlust eines Organs. ...

Bei dieser Sachlage war der Angeklagte entgegen der Ansicht des Landgerichts auch nicht  
allein deshalb verpflichtet, schon vor der ersten Operation auf die eventuelle spätere  
Verwendung von Zitronensaft zur Behandlung einer möglichen Wundinfektion hinzuweisen,  
weil der von ihm erwogene Einsatz dieser unerprobten Außenseitermethode bei der Patientin  
Zweifel an seiner Fachkompetenz hätten wecken können mit der Folge, dass sie den Eingriff  
nicht vom Angeklagten hätte vornehmen lassen.

Damit hat sich der Angeklagte nach den vom Landgericht getroffenen Feststellungen  
lediglich durch die Zweitoperation der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht;  
denn vor diesem Eingriff hätte er die Patientin über das von ihm hierbei beabsichtigte  
Einbringen von Zitronensaft in die Wunde aufklären müssen. Da er dies unterlassen hat, war  
die insoweit erteilte Einwilligung der Patientin unwirksam. Dagegen kann dem Angeklagten  
danach keine Körperverletzung mit Todesfolge angelastet werden, da weder die  
Zweitoperation noch der Einsatz des Zitronensaftes zum Eintritt des Todes beigetragen  
haben.“

 

Anforderungen an die Verlesung des Anklagesatzes bei Serientätern  vi  

(BGH, Beschl. v. 12.1.2011 – GSSt 1/10)

Pressemitteilung des BGH Nr. 32/11 vom 22.2.2011:

„In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Ausgangsverfahren waren dem 
Hauptangeklagten Serien von Betrugstaten - insgesamt mehr als 1.400 Taten - vorgeworfen  
worden. Er hatte in einem Zeitraum von knapp fünf Jahren aus von ihm gegründeten  
Gesellschaften heraus die Geschädigten – zumeist Handwerker und Gewerbetreibende – mit  
Hilfe seiner mitangeklagten Mittäter, die als Vermittler agierten, durch täuschende Angaben  
zum Abschluss von Verträgen über völlig nutzlose Werbeanzeigen veranlasst. Den Tatopfern  
waren dadurch Schäden in unterschiedlicher Höhe entstanden. Der Gesamtschaden belief  
sich auf mehr als 1,8 Millionen Euro. 

In der Anklageschrift hatte die Staatsanwaltschaft im so genannten Anklagesatz die sämtliche  
Einzeltaten prägende gleichartige Begehungsweise geschildert sowie den Tatzeitraum, die  
Zahl der dem Hauptangeklagten und den Mitangeklagten jeweils vorgeworfenen Einzeltaten  
und den Gesamtschaden angegeben. Die individuellen Merkmale der Einzeltaten (Name,  
Anschrift und Telefonnummer des Geschädigten, Tag des Anrufs und der Bestellung, Name 
des anrufenden Mittäters, Höhe des Einzelschadens) waren in mehreren Listen mit  
fortlaufenden Nummern zusammengestellt, die der Anklageschrift als Anlagen beigefügt und  
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im Anklagesatz in Bezug genommen waren. Für die Mitangeklagten waren die Einzeltaten, an  
denen sie jeweils beteiligt waren, in weiteren Listen zusammengestellt. Diese Listen  
bestanden ausschließlich aus Zahlen. Insgesamt hatten die – eng beschriebenen - Listen einen  
Umfang von mehr als 100 Seiten. 

Mit ihren Rechtsmitteln hatten zwei der Angeklagten es als einen Verstoß gegen die  
Strafprozessordnung beanstandet, dass der Staatsanwalt bei der Verlesung des Anklagesatzes  
in der Hauptverhandlung die Listen nicht mit verlesen hatte. Im Revisionsverfahren war  
deshalb zu klären, welche Anforderungen in Strafverfahren wegen einer Vielzahl gleichartig  
begangener Taten an die Verlesung des Anklagesatzes zu stellen sind. In der  
Strafrechtspraxis gewinnt diese Frage zunehmend an Bedeutung. 

Der Große Senat für Strafsachen hat nunmehr entschieden, dass es in solchen Strafverfahren  
genügt, wenn ein inhaltlich auf den wesentlichen Kern reduzierter Teil des Anklagesatzes  
verlesen wird; Listen wie die im Ausgangsverfahren brauchen nach der Strafprozessordnung 
nicht vorgelesen zu werden. Er hat dieses Ergebnis aus einer Auslegung des Begriffs  
"Verlesen" abgeleitet und unter anderem hervorgehoben, dass das Gesetz nicht will, dass  
stunden- oder tagelang Tatdetails und Daten verlesen werden, die sich in ihrer Massierung  
durch Zuhören weder den Verfahrensbeteiligten noch anwesenden Zuhörern einprägen; eine  
solche Verlesung, der kein Zuhörer über längere Zeit folgen könnte, nähme in erheblichem 
Umfang Ressourcen in Anspruch, ohne irgendeinen Ertrag für das weitere Verfahren zu  
bringen. Durch den Verzicht auf die Verlesung der Einzeltatdetails werden Rechte der  
Verfahrensbeteiligten nicht berührt und die Verteidigung des Angeklagten nicht erschwert.“

 

Gerichtssprache ist deutsch  vi  

(BGH, Urt. v. 26.1.2011 – 2 StR 338/10)

Pressemitteilung des BGH Nr. 13/11 vom 26.1.2011:

„Das Landgericht hat die Angeklagten G. und K. wegen besonders schweren Raubs jeweils  
zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren, den Angeklagten A. wegen Beihilfe zum besonders  
schweren Raub zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung 
verurteilt. 

Nach den Feststellungen des Landgerichts überfielen die Angeklagten G. und K. zusammen 
mit dem gesondert Verfolgten F. am 15. April 2009 den Penny-Markt in Köln-Sürth. Sie  
bedrohten die Kassiererinnen mit einem Gasrevolver und erbeuteten 1.445 €. Der Angeklagte  
A. wartete zusammen mit dem nicht revidierenden Mitangeklagten C. im Fluchtfahrzeug. 
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Der 2. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat das Urteil auf die Revisionen der Angeklagten  
aufgehoben, da die Strafkammer mit einer der deutschen Sprache kaum mächtigen Schöffin  
nicht vorschriftsmäßig besetzt gewesen war (§ 338 Nr. 1 StPO). Die Heranziehung einer  
nicht sprachkundigen Schöffin verstößt gegen den Grundsatz, dass die Gerichtssprache  
deutsch ist (§ 184 S.1 GVG) und verletzt zudem den im Strafprozess geltenden Grundsatz der  
Unmittelbarkeit (§ 261 StPO).“

 

Mietrecht

Betriebskostenabrechnung: Zahlung einer vorbehaltlosen Betriebskostennachforderung  5  

(BGH, Urt. v. 12.1.2011 – VIII ZR 296/09)

Pressemitteilung des BGH Nr. 4/11 vom 12.1.2011:

„Die Kläger sind Mieter einer Wohnung der Beklagten in Gütersloh. Der Mietvertrag sieht  
die Umlage der Betriebskosten, darunter auch Heiz- und Warmwasserkosten, sowie  
monatliche Vorauszahlungen vor. Im Juli 2007 erteilte die Beklagte den Klägern die  
Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2006. Die Abrechnung ergab ein Guthaben der  
Kläger in Höhe von 185,96 €, welches die Beklagte im August 2007 dem bei ihr geführten  
Mietkonto der Kläger gutschrieb. Nach Erteilung der Betriebskostenabrechnung fiel der  
Beklagten auf, dass bei der Abrechnung der Heizkosten versehentlich 8.200 Liter Heizöl im  
Wert von 4.613,32 € unberücksichtigt geblieben waren. Diesen Umstand teilte die Beklagte  
den Klägern durch Schreiben vom 11. Dezember 2007 mit und übersandte eine korrigierte  
Abrechnung, aus der sich ein um 138,08 € geringeres Guthaben ergab. Diesen  
Differenzbetrag buchte die Beklagte aufgrund der ihr erteilten Einzugsermächtigung im 
Januar 2008 vom Girokonto der Kläger ab. Die Kläger begehren die Rückzahlung des  
abgebuchten Betrages. ...

Der unter anderem für das Wohnraummietrecht zuständige VIII. Zivilsenat des  
Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass der Vermieter von Wohnraum eine  
Betriebskostenabrechnung auch dann nachträglich – innerhalb der Abrechnungsfrist gemäß 
§ 556 Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 BGB – zu Lasten der Mieter korrigieren kann, wenn er das  
sich aus der ursprünglichen, fehlerhaften Abrechnung ergebende Guthaben vorbehaltlos dem 
Mietkonto gutgeschrieben hat. Die durch das Mietrechtsreformgesetz eingeführten  
Abrechnungs- und Einwendungsfristen des § 556 Abs. 3 BGB für Betriebskosten  
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gewährleisten, dass die Mietvertragsparteien eines Wohnraummietverhältnisses nach 
überschaubarer Zeit Klarheit über ihre Verpflichtungen aus einem abgeschlossenen  
Abrechnungszeitraum erlangen. Angesichts dessen rechtfertigt die bloße Zahlung des sich  
aus der Abrechnung ergebenden Guthabens noch nicht die Annahme eines  
Schuldanerkenntnisses, das den in der Abrechnung genannten Endbetrag verbindlich werden 
lässt.“

 

Mieterhöhung: Förderungsmittel als Zuschuss zu Modernisierungsmaßnahmen  6  

(BGH, Urt. v. 19.1.2011 – VIII ZR 87/10)

Pressemitteilung des BGH Nr. 8/11 vom 19.1.2011:

“Der Beklagte ist Mieter einer Wohnung der Klägerin in Berlin-Mitte. Die Klägerin verlangt  
vom Beklagten gestützt auf den Mietspiegel Zustimmung zu einer Mieterhöhung. In dem 
Mieterhöhungsverlangen der Klägerin vom 17. Juli 2008 sind öffentliche Förderungsmittel,  
die die Voreigentümerin der Klägerin 1999 für die Mietwohnung erhalten hat, nicht  
aufgeführt. Der Förderungsvertrag betrifft die Durchführung von Modernisierungs- und  
Instandsetzungsarbeiten. Er enthält die Regelung, dass die Förderungsmittel als Drittmittel  
nur für die Instandsetzungsarbeiten bestimmt sind, während die Modernisierung allein durch  
die Eigenmittel des Vermieters finanziert werden soll. ...

Der unter anderem für das Wohnraummietrecht zuständige VIII. Zivilsenat des  
Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass die Wirksamkeit eines Mieterhöhungsverlangens  
nicht voraussetzt, dass der Vermieter erhaltene öffentliche Förderungsmittel in dem 
Erhöhungsverlangen angibt, wenn diese nach dem maßgeblichen, im Förderungsvertrag  
angegebenen Förderungszweck ausschließlich für Instandsetzungsmaßnahmen gewährt  
wurden. Die Angabepflicht des Vermieters soll gewährleisten, dass der Mieter die  
Berechtigung des Mieterhöhungsverlangens im Hinblick auf die Anrechnung von 
Förderungsmitteln überprüfen kann. Nach § 558 Abs. 5 BGB in Verbindung mit § 559a Abs.  
1 BGB werden allerdings nur die Kosten für Modernisierungsmaßnahmen, die durch 
Zuschüsse öffentlicher Haushalte gedeckt werden, bei der Berechnung der erhöhten Miete in  
Anrechnung gebracht, nicht jedoch die Kosten für Instandsetzungsmaßnahmen.“
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Steuerrecht

Eigenheimzulage: Zweitobjekt im EU-Ausland  5  

(BFH, Urt. v. 20.10.2010 – IX R 20/09)

Pressemitteilung des BFH Nr. 7/11 vom 26.1.2011:

„Das Finanzgericht hatte dem Kläger unter Berufung auf das Urteil des Gerichtshofs der  
Europäischen Union (EuGH) vom 17. Januar 2008 C 152/05 die Zulage gewährt. Dem folgte  
der BFH nicht und stützte sich dazu auf folgende Argumente: Gegenstand des Urteils des  
EuGH war ein Vertragsverletzungsverfahren, das (u.a.) die Besteuerung von Grenzpendlern  
betraf; es hat damit keine Geltung für den Fall des in Deutschland lebenden und 
praktizierenden Klägers. ...

Es ist europarechtlich nicht geboten, einem unbeschränkt Steuerpflichtigen mit Wohnsitz im 
Inland eine Eigenheimzulage für ein Zweitobjekt in einem anderen Mitgliedsstaat der EU zu  
gewähren. So entschied der Bundesfinanzhof (BFH) durch Urteil vom 20. Oktober 2010 IX R 
20/09 in einem Fall, in dem der im Inland wohnende und hier als Arzt praktizierende Kläger  
erfolglos Eigenheimzulage plus Kinderzulage für sein auf Kreta gelegenes Haus begehrte. ...

Soweit das Versagen von Eigenheimzulage Grundfreiheiten des Klägers beschränkt (z.B. die  
Kapitalverkehrsfreiheit oder die allgemeine Freizügigkeit), ist dies durch zwingende  
Allgemeininteressen gerechtfertigt. Der Gesetzgeber wollte mit der auslaufenden  
Eigenheimzulage Wohnungsbau fördern, um den Wohnungsbestand im Inland zu vermehren.  
Dieses Ziel kann durch eine Zulage für im Ausland gelegene Zweitwohnungen nicht erreicht  
werden.“
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Arbeitsrecht

Arbeitnehmerrechte: Per Gesetz vollzogener Arbeitgeberwechsel  6  

(BVerfG, Beschl. v. 25.1.2011 – 1 BvR 1741/09)

Pressemitteilung des BVerfG Nr. 15/2011 vom 16.02.2011:

„Im Jahr 2005 kam das Land Hessen vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Probleme der  
Universitätskliniken zu dem Entschluss, die Universitätskliniken Gießen und Marburg  
zusammenzufassen und sodann zu privatisieren. Das hierzu erlassene und am 1. Juli 2005 in  
Kraft getretene Gesetz über die Errichtung des Universitätsklinikums Gießen und Marburg 
(UKG) regelt, dass alle Rechte, Pflichten und Zuständigkeiten der bislang selbständigen  
Universitätskliniken im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf das „Universitätsklinikum 
Gießen und Marburg“ als neu errichtete Anstalt des öffentlichen Rechts übergehen. Gemäß § 
3 Abs. 1 Satz 1 und 3 UKG wurden die Arbeitsverhältnisse der in der Krankenversorgung und  
Verwaltung der beiden Kliniken tätigen nichtwissenschaftlichen Beschäftigten, die bis dahin  
im Dienst des Landes Hessen standen, auf das Universitätsklinikum Gießen und Marburg  
übergeleitet. Eine der Vorschrift des § 613a Abs. 6 BGB entsprechende Regelung, die bei  
einem rechtsgeschäftlichen Betriebsübergang den betroffenen Arbeitnehmern ein  
Widerspruchsrecht gegen den Übergang ihrer Arbeitsverhältnisse auf den neuen 
Betriebsinhaber einräumt, wurde nicht aufgenommen. ...

Die Beschwerdeführerin war als Krankenschwester und damit als nicht wissenschaftlich  
tätige Arbeitnehmerin des Klinikums Marburg beim Land beschäftigt. Sie widersprach dem 
Übergang des Arbeitsverhältnisses auf das Universitätsklinikum Gießen und Marburg und  
später auf die GmbH. Ihre Klage gegen das Land Hessen auf Feststellung, dass ihr  
Arbeitsverhältnis mit dem Land fortbesteht, hatte zwar vor dem Arbeitsgericht, nicht aber vor  
dem Landesarbeitsgericht und dem Bundesarbeitsgericht Erfolg. Der Beschwerdeführerin  
stehe unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt ein Widerspruchsrecht zu. Sowohl die  
Überleitung der Arbeitsverhältnisse als auch die Nichteinräumung eines Widerspruchsrechts  
sei durch vernünftige Gründe des Gemeinwohls gerechtfertigt. ...

Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat entschieden, dass die durch § 3 Abs. 1  
Satz 1 und 3 UKG angeordnete und von den Fachgerichten bestätigte Überleitung des  
Arbeitsverhältnisses vom Land auf das Universitätsklinikum Gießen und Marburg mit dem 
durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützten Grundrecht auf freie Wahl des Arbeitsplatzes  
unvereinbar ist. ...
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Der Landesgesetzgeber greift in die durch Art. 12 Abs. 1 GG garantierte freie Wahl des  
Arbeitsplatzes ein, indem aufgrund der Regelung in § 3 Abs. 1 Satz 1 und 3 UKG das  
Universitätsklinikum als rechtsfähige Anstalt zum Arbeitgeber der Beschwerdeführerin wird.  
Dadurch wird ihr ein neuer, von ihr nicht frei gewählter Arbeitgeber aufgedrängt. Zugleich  
wird den betroffenen Arbeitnehmern unmittelbar der von ihnen gewählte Arbeitgeber  
entzogen. Besonderes Gewicht erhält der Eingriff zudem dadurch, dass aufgrund der  
geplanten Privatisierung mit der Versetzung der Arbeitnehmer an das Klinikum ein Prozess  
in Gang gesetzt wird, der sie nicht nur aus dem Landesdienst, sondern letztlich auch aus dem 
öffentlichen Dienst entfernt. ...

Jedenfalls dann, wenn der Wechsel des Arbeitgebers unmittelbar kraft Gesetzes aus der  
Beschäftigung bei einem öffentlichen Arbeitgeber zu einem privaten Arbeitgeber führt oder  
wenn es sich - wie hier - um einen Zwischenschritt zu einer beabsichtigten Privatisierung  
handelt, muss der Gesetzgeber das Grundrecht des Arbeitnehmers auf freie Wahl des  
Arbeitsplatzes schützen. Denn das Land tritt in einem Privatisierungsprozess in einer  
Doppelrolle auf, nämlich sowohl als (bisheriger) Arbeitgeber wie als Gesetzgeber, der sich  
selbst unmittelbar durch Gesetz aus der Arbeitgeberstellung löst und sich damit seinen  
arbeitsvertraglichen Pflichten entzieht. Damit ist zwar nicht gerade die Vorschrift des § 613a  
Abs. 6 BGB verfassungsrechtlich geboten. Soweit die in § 3 Abs. 1 Satz 1 und 3 UKG 
geregelte Überleitung des Arbeitsverhältnisses aber überhaupt keine Möglichkeit bietet, den  
Fortbestand des Arbeitsverhältnisses zum Land geltend machen zu können, stellt dies eine  
unverhältnismäßige Beschränkung des durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützten Interesses der  
betroffenen Arbeitnehmer an der Beibehaltung des gewählten Vertragspartners dar, die  
durch die mit der Privatisierung verfolgten Ziele nicht gerechtfertigt ist.“

 

Tariffähigkeit einer Spitzenorganisation: CGZP  vi  

(BAG, Beschl. v. 14.12.2010 – 1 ABR 19/10)

Pressemitteilung des BAG Nr. 93/10 vom 14.12.2010:

„Das gemeinsam von ver.di und dem Land Berlin eingeleitete Beschlussverfahren betrifft die  
Feststellung der Tariffähigkeit der im Dezember 2002 gegründeten CGZP. Deren alleinige  
satzungsmäßige Aufgabe ist der Abschluss von Tarifverträgen mit Arbeitgebern, die  
gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung betreiben wollen. Für diesen Bereich sind  
Tarifverträge auch für Nichtgewerkschaftsmitglieder von Bedeutung. Nach § 9 Nr. 2 AÜG 
haben Leiharbeitnehmer während der Zeit ihrer Überlassung an einen Entleiher Anspruch  
auf die dort geltenden wesentlichen Arbeitsbedingungen. Von diesem 
Gleichbehandlungsgebot kann zu Lasten der Leiharbeitnehmer nur durch einen Tarifvertrag  
oder aufgrund vertraglicher Bezugnahme auf einen Tarifvertrag abgewichen werden. ...
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Die CGZP ist keine Spitzenorganisation nach § 2 Abs. 3 TVG, weil sich ihre  
Mitgliedsgewerkschaften (CGM, DHV und GÖD) nicht im Umfang ihrer Tariffähigkeit  
zusammengeschlossen haben. Außerdem geht der in der Satzung der CGZP festgelegte  
Organisationsbereich für die gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung über den ihrer  
Mitgliedsgewerkschaften hinaus. ...

Tarifverträge können auf Arbeitnehmerseite nur von einer tariffähigen Gewerkschaft oder  
einem Zusammenschluss solcher Gewerkschaften (Spitzenorganisation) abgeschlossen  
werden. Soll eine Spitzenorganisation selbst als Partei Tarifverträge abschließen, muss das  
zu ihren satzungsmäßigen Aufgaben gehören (§ 2 Abs. 3 TVG). Dazu müssen die sich  
zusammenschließenden Gewerkschaften ihrerseits tariffähig sein und der Spitzenorganisation  
ihre Tariffähigkeit vollständig vermitteln. Dies ist nicht der Fall, wenn die Befugnis zum 
Abschluss von Tarifverträgen durch die Spitzenorganisation auf einen Teil des  
Organisationsbereichs der Mitgliedsgewerkschaften beschränkt wird. Zudem darf der  
Organisationsbereich einer Spitzenorganisation nicht über den ihrer  
Mitgliedsgewerkschaften hinausgehen.“
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Humoristisches

5 = Überschriften lt. ZAP 5/2011 v. 02.03.2011 (Eilnachrichten) 
6 = Überschriften lt. ZAP 6/2011 v. 16.03.2011 (Eilnachrichten) 
iv = Überschriften lt. NJW Spezial 4/2011 v. 24.02.2011
v = Überschriften lt. NJW Spezial 5/2011 v. 10.03.2011
vi = Überschriften lt. NJW Spezial 6/2011 v. 24.03.2011

- 12/12-




